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RS OGH 1997/2/26 3Ob2290/96b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1997

Norm

EO §54

EO §133

Rechtssatz

Ist für die Forderung des betreibenden Gläubigers ein Pfandrecht im Grundbuch einverleibt, muß dies im

Exekutionsantrag angegeben und durch Vorlage der nötigen Urkunden nachgewiesen werden, damit der Lastenstand

klar ist; es ist die Identität der einverleibten mit der betriebenen Forderung darzutun.
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